
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 4, 6 UND 8 BAUNVO

1.1 ALLGEMEINE WOHNGEBIETE WA GEM. § 4 BAUNVO

 Zulässig sind gem. § 4 Abs. 2 BauNVO
1. Wohngebäude (s. dazu bedingte Zulässigkeit gem. § 9 Abs. 2 BauGB),
2.  die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden 

Handwerksbetriebe,
3.  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke (s. dazu bedingte Zu-

lässigkeit gem. § 9 Abs. 2 BauGB).

Unzulässig sind gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO
1.  Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2.  sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3.  Anlagen für Verwaltungen,
4.  Gartenbaubetriebe,
5.  Tankstellen.

Unzulässig sind gem. § 4 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO Läden mit Geschäfts- und 
Verkaufsflächen für Sexartikel (Sexshops und Videotheken) und sonstige Gewerbebetriebe, in denen se-
xuelle Tätigkeiten gewerblich ausgeübt oder angeboten werden (Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe 
einschließlich Wohnungsprostitution).

Bedingte Zulässigkeit empfindlicher Nutzungen gem. § 9 Abs. 2 BauGB:
Westlich der Quellenstraße im Allgemeinen Wohngebiet, dessen Böden erheblich mit umweltgefährden-
den Stoffen belastet sind (bestätigte Altlast), sind gem. 4 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO und 
gem. 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO Wohngebäude, Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke unzulässig. Diese sind gem. § 9 Abs. 2 BauGB erst nach 
Abschluss der Bodensanierungsmaßnahme zulässig, wenn eine Gefährdung empfindlicher Nutzungen 
auszuschließen ist. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz erteilt die Freigabe.

1.2 MISCHGEBIET MI GEM. § 6 BAUNVO

Zulässig sind gem. 6 Abs. 2 BauNVO
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche  

Zwecke.

Unzulässig sind gem. 6 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO
1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen,
3. Vergnügungsstätten (auch Spielhallen, Wettbüros).

Unzulässig sind gem. § 6 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO Läden mit Geschäfts- und Verkaufs-
flächen für Sexartikel (Sexshops und Videotheken) und sonstige Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätig-
keiten gewerblich ausgeübt oder angeboten werden (Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließlich 
Wohnungsprostitution).

Unzulässig sind gem. § 6 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO Vergnügungsstätten.

1.3 EINGESCHRÄNKTES GEWERBEGEBIET GEE  GEM. § 8 BAUNVO I.V.M. § 1 ABS. 4 BAUNVO

Im eingeschränkten Gewerbegebiet GEE sind nur solche Betriebe und Anlagen zulässig, die nach ihrem 
Störgrad im Mischgebiet zulässig sind. 

Zulässig sind gem. § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4 BauNVO
1. nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
3. Anlagen für sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zulässig sind gem. § 8 Abs. 3 BauNVO
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 

dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Unzulässig sind gem. § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO Tankstellen und gem. § 8 Abs. 2 
BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO Läden mit Geschäfts- und Verkaufsflächen für Sexartikel (Sexshops und 
Videotheken) und sonstige Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkeiten gewerblich ausgeübt oder an-
geboten werden (Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließlich Wohnungsprostitution).

Unzulässig sind gem. § 8 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO Vergnügungsstätten (auch Spiel-
hallen, Wettbüros).

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN 

Siehe Plan, gem. § 16 Abs. 2, § 18 BauNVO.

Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale Höhe innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes ist 
die Oberkante der baulichen und sonstigen Anlagen (Attika, etc.). Der maßgebende obere Bezugspunkt 
kann der jeweiligen Nutzungsschablone entnommen werden. Der Anschlusspunkt der geplanten Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ des Allgemeinen Wohngebietes an 
die Quellenstraße liegt bei 210 m ü NN.

Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale Höhe im Eingeschränkten Gewerbegebiet und im 
Mischgebiet ist die Oberkante der baulichen und sonstigen Anlagen (Attika, etc.). Der maßgebende obere 
Bezugspunkt kann der jeweiligen Nutzungsschablone entnommen werden. Unterer Bezugspunkt ist die 
Höhe der angrenzenden Straße (Quellenstraße), gemessen an der straßenseitigen Gebäudemitte.

Die zulässige Oberkante kann durch untergeordnete Bauteile (technische Aufbauten etc.) auf max. 10 % 
der Grundfläche bis zu einer Höhe von max. 2,0 m überschritten werden, wenn ein Abstand von mind. 
1,5 m bis zur Gebäudekante eingehalten wird. Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der zum Be-
trieb erforderlichen Anlagen und Bauteile kann die zulässige Oberkante alternativ bis auf max. 40 % der 
Grundfläche überschritten werden, wenn ein Abstand von mind. 2,0 m bis zur Gebäudekante eingehal-
ten wird. Dachaufbauten auf den Vollgeschossen sind unzulässig, wenn ein Staffelgeschoss errichtet wird. 
Eine Überschreitung der Gebäudeoberkante durch Dachaufbauten oder Ähnliches für die Errichtung von 
Werbeanlagen ist nicht zulässig.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL (GRZ)

Siehe Plan. Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO und  
§ 19 Abs. 1 BauNVO wie folgt festgesetzt:

WA 1, WA 2, WA 3, WA 9, WA 10 0,3
WA 4, WA 5, WA 7 0,4
WA 6, WA 8 0,5
MI  0,6
GEE  0,8

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut  
 wird,

mitzurechnen.

Der Grundstücksfläche i.S.v. § 19 Abs. 3 BauNVO sind Flächenanteile an Gemeinschaftsanlagen hinzuzu-
rechnen.

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetzte GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zu-
fahrten, durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und durch bauliche Anlagen unterhalb der Ge-
ländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO)    
im Mischgebiet MI bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden. Die zulässige Überschreitung der 
Grundflächenzahl im Allgemeinen Wohngebiet WA ist der Nutzungsschablone zu entnehmen.

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE

Siehe Plan. Für die Teilgebiete wird die Zahl der Vollgeschosse gem. § 16 Abs. 2 BauNVO und § 20 
BauNVO als Höchstmaß festgesetzt. Unter der Geländeoberfläche ist ein Untergeschoss zulässig. Gara-
gengeschosse (Tiefgarage) sind auf die Zahl der Vollgeschosse nicht anzurechnen (§ 21 a Abs. 1 BauNVO).

2.4 GESCHOSSFLÄCHENZAHL

Siehe Plan, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO und § 20 BauNVO. Die Tiefgarage ist 
bei der Ermittlung der GFZ nicht anzurechnen.

3. BAUWEISE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.
 
In der offenen Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errich-
ten, die Länge der Baukörper darf 20 m nicht überschreiten (Tiefgaragen / oberirdische Garagengeschosse 
sind bei der Ermittlung der Gebäudelängen nicht anzurechnen). In der abweichenden Bauweise gem. § 22 
Abs. 4 BauNVO sind Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig. In der abweichenden Bauweise ist eine 
Grenzbebauung zulässig.

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 BAUNVO

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von Baulinien 
und Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 2 BauNVO muss auf der Baulinie gebaut werden. Gem. § 23 
Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht überschreiten. Demnach sind die 
Gebäude innerhalb des im Plan durch Baugrenzen und Baulinien definierten Standortes zu errichten. Ein 
Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden. Außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 14 BauNVO) zulässig, 
die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes selbst dienen 
und die seiner Eigenart nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten entspre-
chend. (s. ergänzend auch Festsetzung der Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen) 

TEIL A: PLANZEICHNUNG
Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen in den jeweils gültigen Fas-
sungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634).

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzei-
chenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 
(BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 
(BGBl. I S. 3434).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. I S. 632).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saar-
ländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 
(Amtsbl. I S. 840).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

04. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 3. Dezember 2013 (Amtsbl. I 2014 
S. 2).

• Saarbrücker Baumschutzsatzung – BSchS, Satzung 
über den Schutz der Bäume in der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken vom 23. April 2008.

• Verordnung über die Festsetzung eines Wasser-
schutzgebiets in der Landeshauptstadt Saarbrücken 
und der Mittelstadt St. Ingbert (Wasserschutzge-
bietsverordnung Saarbrücken/Scheidter Tal) vom 
28. Dezember 1993, zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 24. Januar 2006 (Amtsbl. S. 174).

• Verordnung über die Versickerung von 
Niederschlagswasser in Wasserschutzgebieten vom 
6. Dezember 2000.

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 
Absatz 3 des Gesetzes vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465).

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBI. I S. 1274), das zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2771)..

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Stand Kataster: 25.08.2014

HINWEISE

• Der Bebauungsplan ersetzt in seinem Geltungsbereich den Bebauungsplan Nr. 135.03.03 „Kaninchenberg-
Heidenkopferdell, Sportplatzanlage und Wasserbehältergrundstück nördlich Am Kieselhumes, Pater-Delp-
Straße, Eschberger Weg, Quellenstraße“ aus dem Jahr 1983. 

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtrieb-
splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und an-
dere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. 
Da einige leer stehende Gebäude im Bereich des ehemaligen SHD-Geländes als Nistplatz genutzt werden 
(Avifauna, Fledermäuse), sind die Abbrucharbeiten ebenso außerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit im Herbst/
Winter durchzuführen (Arbeiten an Gebäuden sind im Sinne des Vorsorgeprinzips in den Wintermonaten 
durchzuführen (Oktober bis Februar)). Vor Beginn der Altlastensanierung ist eine abschließende vertiefende 
Untersuchung empfehlenswert. Die Fledermausuntersuchungen werden in Abstimmung mit der Fachbehörde 
(LUA) vor dem Abriss der Bauwerke durchgeführt.

• Der NABU empfiehlt, dass bei Neubauten grundsätzlich die Möglichkeit des Einbaus von Nisthilfen für Ge-
bäudebrüter, vor allem für Haussperlinge und Mauersegler, und Fledermauskästen mit bedacht werden sollte.

• Bei Umsetzung des Vorhabens muss darauf geachtet werden, dass die Baumbestände des Landschafts-
schutzgebietes nicht beeinträchtigt werden (z.B. Rodung, Beschädigung, etc.). Während der Sanierungs- und 
Bauarbeiten im Geltungsbereich müssen die unmittelbar angrenzenden Baumbestände des Landschafts-
schutzgebietes durch geeignete Maßnahmen vor Beeinträchtigung geschützt werden (z.B. Bauzaun, Bohlen-
ummantelung von Einzelbäumen).

• Das Planungsgebiet liegt nur etwa 400 m nördlich des bekannten Bodendenkmals röm. vicus Saarbrücken 
am Fuß des Halbergs. Dazu gehörend wurde in der Quellenstraße eine römische Wasserleitung entdeckt. Das 
Landesdenkmalamt macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass sich Bodendenkmale im Planungsgebiet 
befinden können, vor allem auch Teile der Wasserversorgung des röm. vicus, bei denen es sich um Rinnen 
oder Stollen im anstehenden Fels handeln kann. Das Relief zeigt ein bereits stark verändertes und eingeeb-
netes Gelände. Dennoch können bei tiefer greifenden Erdarbeiten Bodendenkmäler entdeckt oder zutage 
gefördert werden. Weitere Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der 
Planung nicht betroffen. Es besteht die Pflicht zur Einhaltung des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarländischen Denkmalpflege vom 13. Juni 2018 (Saarländisches 
Denkmalschutzgesetz, SDschG). Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 
Abs. 1 und 2 SDschG) wird hingewiesen. Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen. Alle 
Bodeneingriffe sind mit dem Landesdenkmalamt abzustimmen. Sämtliche Erdarbeiten in der Planungsfläche 
sind daher genehmigungspflichtig gemäß § 8 Absatz 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 1 bis 5 SDschG. Für alle 
Bauwerke, für deren Errichtung eine  Baugenehmigung oder eine die Baugenehmigung einschließende oder 
ersetzende behördliche Entscheidung erforderlich ist, ist das Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt her-
zustellen (§ 10 Abs. 5 SDschG), wobei davon auszugehen ist, dass das Einvernehmen nur dann hergestellt 
werden kann, wenn eine bodendenkmalpflegerische Beobachtung und Untersuchung unter Leitung einer 
Archäologin / eines Archäologen durchgeführt wird. Diese umfasst zunächst baubegleitende Untersuchun-
gen zur Denkmalerkenntnis und, sofern durch Rechtsgutabwägung erforderlich, auch nachfolgende, syste-
matische Ausgrabungen, deren Kosten einschließlich der Kosten für die konservatorische Sicherung und Do-
kumentation der Funde und Befunde der Veranlasser gem. § 16 Abs. 5 SDschG im Rahmen des Zumutbaren 
zu tragen hat.

• Der im Altlastenkataster des Saarlandes unter der Kennziffer SB_651 archivierte Standort der “Ferrum“ gilt 
als saniert (östliche Quellenstraße). Ergeben sich bei späteren Bauvorhaben im Bereich des Misch- und des 
Eingeschränkten Gewerbegebietes Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 
2 Abs. 1 Saarländisches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, die UBA der Landeshauptstadt 
Saarbrücken, sowie das LUA als altlastenkatasterführende Behörde zu informieren und die weiteren Maß-
nahmen abzustimmen.

• Im Plangebiet liegen keine konkreten Hinweise auf mögliche Kampfmittel vor. Sollten wider Erwarten Kampf-
mittel gefunden werden (Zufallsfunde), so ist über die zuständige Polizeidienststelle der Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst unverzüglich zu verständigen.

• Es ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollier-
ten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte 
Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen 
vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurch-
führung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentü-
mer zu bedenken.

• Durch bauliche Anlagen mit Bauhöhen über 20 m ist eine Beeinflussung von Richtfunkstrecken generell 
möglich. Der Richtfunkbelegungszustand für ein bestimmtes Gebiet kann sich gegenwärtig in kürzester Zeit 
ändern. Daher ist im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens eine neue Anfrage an die BNetzA bezüglich der 
Beeinflussung des Betriebes von Richtfunkstrecken durch Vorhaben zu stellen.

• Bemessungsgrößen für Löschwasser sind dem Arbeitsblatt DVGW 405 zu entnehmen. Weiterhin ist bei der 
Gebäudenutzung bzw. Standortplanung die Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ zu be-
achten. Bei einer Festlegung von Baumstandorten ist die Notwendigkeit einer Anleiterung am Objekt zu prü-
fen. Bei Festlegungen von Parkflächen sind ebenso mögliche Zufahrten bzw. Aufstellflächen der Feuerwehr 
zu berücksichtigen.

• Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- 
und KörperschaII, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch 
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. In unmittelbarer 
Nähe der elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, me-
dizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. 
Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen.

Wald

Gem. § 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errichtung von Gebäuden auf waldnahen Grundstücken (Landschafts-
schutzgebiet) ein Abstand von 30 Metern zwischen Waldgrenze und Außenwand des Gebäudes einzuhalten. 
Die gleichen Abstände sind bei der Neubegründung von Wald zu Gebäuden einzuhalten. Durch die Erweiterung 
bestehender Gebäude dürfen die gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstände nicht verkürzt werden. Die Forstbe-
hörde genehmigt Ausnahmen von dem gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstand, wenn 

1. der Eigentümer des zu bebauenden Grundstücks zugunsten des jeweiligen Eigentümers des von der Ab-
standsunterschreitung betroffenen Grundstücks eine Grunddienstbarkeit mit dem Inhalt bestellt, die forst-
wirtschaftliche Nutzung des von der Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstücks einschließlich 
sämtlicher Einwirkungen durch Baumwurf zu dulden und insoweit auf Schadensersatzansprüche aus dem 
Eigentum zu verzichten und 

2. aufgrund der Standortgegebenheiten, insbesondere der Geländeausformung, der Waldstruktur sowie der 
Windexposition keine erhöhte Baumwurfgefahr besteht.

Dem Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme ist ein Plan beizufügen, aus dem die Flurstücksbezeichnung des 
Grundstücks sowie die genaue Lage des zu errichtenden Gebäudes auf dem Grundstück hervorgehen. 

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt in der Zone III des Wasserschutzgebietes C 30 „Saarbrücken Scheidter Tal“. Die Vorgaben 
der Wasserschutzgebietsverordnung und die Verordnung über die Versickerung von Niederschlagswasser in Was-
serschutzgebieten sind zu beachten. Durch Nutzungen und Bebauungen können Verbotsbestimmungen der gel-
tenden Wasserschutzgebietsverordnung berührt werden, die einer Ausnahmegenehmigung gem. § 7 der Wasser-
schutzgebietsverordnung bedürfen.

Im Rahmen der späteren Umsetzung der Baumaßnahme ist deren Vereinbarkeit mit den Anforderungen bzw. den 
Vorschriften der Wasserschutzgebietsverordnung zu überprüfen. Gegebenenfalls erforderliche Auflagen können 
erst nach Vorlage konkreter Bauanträge unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben festgesetzt und eine 
eventuell benötigte Ausnahmegenehmigung erteilt werden. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) 
weist darauf hin, dass, sofern im Rahmen einer späteren Bebauung Erdwärmepumpenanlagen  installiert werden 
sollten, eine Ausnahmegenehmigung gem. §7 der o.a. WSGV seitens des LUA nicht in Aussicht gestellt wird. 
Weiter weist das LUA darauf hin, dass, sofern eine Gründung von Bauwerken mittels Bohrpfählen erfolgen sollte 
und diese in den Grundwasserhorizont reichen, die Maßnahme einen Benutzungstatbestand im Sinne des § 9 
Abs. 1 Nr. 4 WHG darstellt, der gemäß § 8 Abs. 1 WHG der Erlaubnis nach § 10 WHG bedarf. Zuständig für die 
Erteilung der Erlaubnis ist das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz als oberste Wasserbehörde (§103, 
Abs. 2, Nr. 1 SWG).

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN  
GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB
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Verkleinerung ohne Maßstab
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      5 ZUORDNUNG DER NUTZUNGSSCHABLONEN

5. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND TIEFGARAGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Im Allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze und Tiefgaragen / Garagengeschosse ausschließlich in den 
dafür festgesetzten Flächen zulässig. Zusätzlich sind Stellplätze in einem Bereich von 5m beidseits der 
Straßenbegrenzungslinie der neu geplanten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung und zwischen 
Baugrenzen und Straßenverkehrsfläche der Quellenstraße zulässig.

Innerhalb des Mischgebietes und des Eingeschränkten Gewerbegebietes sind Stellplätze, Garagen und 
Carports in Anwendung des § 12 Abs. 1 BauNVO innerhalb der Baugrenzen und im seitlichen Grenzabstand 
allgemein zulässig. 

Davon ausgenommen sind jeweils Stellplätze für Menschen mit Behinderung.

Die Errichtung und Bewirtschaftung gewerblich genutzter Stellplätze über den Stellplatzbedarf der zulässi-
gerweise zu errichtenden Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet hinaus, ist unzulässig.

Fahrradabstellanlagen, Zugänge, Wege, Rampen (auch zwischen den Tiefgaragen), Notausgänge sowie 
Optionsflächen für Lüftungsschächte etc. dürfen auch außerhalb der Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen 
und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche errichtet werden.

(s. ergänzend auch Festsetzung zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen)

6. STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

 Siehe Plan. 

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG, HIER: VERKEHRSBERUHIGTER   
BEREICH

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes ist im Bereich der neu geplanten Erschließungsstraße eine 
Wendemöglichkeit herzustellen. 

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG, HIER: FUSS- UND RADWEG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

 Siehe Plan. 

 BEREICH OHNE EIN- UND AUSFAHRTEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

7. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, ZWECKBESTIMMUNG ELEKTRIZITÄT
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB

Der Standort einer Trafostation wird als Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektri-
zität festgesetzt.

8. UNTERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; HIER: FERNWÄRME
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB

Im Bereich der Parzelle 1/6 verläuft eine Fernwärmeleitung (Bereich der Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung). 

9. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25A BAUGB

Die Stellplätze sind zu begrünen. Hierzu ist pro 4 oberirdischer Stellplätze (gilt nur für Stellplätze, die nicht 
in einem Garagengeschoss untergebracht werden) mindestens ein standortgerechter Laubbaumhoch-
stamm gemäß Pflanzliste / Artenliste (Pflanzqualität: 3xv., StU 16/18) anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang nachzupflanzen. 

Pro Baumstandort ist nach Maßgabe der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau e.V., Bonn, („Empfehlungen für Baumpflanzungen“)) eine offene, dauerhaft wasser- und luft-
durchlässige Fläche von mindestens 6 m2 Grundfläche und 12 m3 Gesamtvolumen mit einer Tiefe von 
mindestens 1,50 m vorzuhalten. 

Die folgende Artenliste stellt eine Auswahl der zu pflanzenden Baumarten dar: 
Pflanzliste Hochstämme: 

• Spitzahorn (Acer platanoides)  
• Stieleiche (Quercus robur)  
• Hainbuche (Carpinus betulus)  
• Winterlinde (Tilia cordata)  

Bei beengten Platzverhältnissen sind klein- oder schmalkronige Sorten der vorgenannten Arten zu ver-
wenden. 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen im Allgemeinen Wohngebiet, Misch- und Eingeschränkten Ge-
werbegebiet sind zu begrünen und gärtnerisch zu gestalten. Je 150 qm nicht überbauter Grundstücks-
fläche ist mindestens 1 standortgerechter Laubbaumhochstamm/ Stammbusch zu pflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang nachzupflanzen (Pflanzqualität: 3xv., StU 16/18). 

Entlang der neugeplanten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind Laubbaumhochstämme 
(gem. Pflanzliste) einreihig oder wechselseitig versetzt, wenn möglich, in einem Abstand von 10-15m an-
zupflanzen (Pflanzqualität 3xv., StU 16/18).

Gem. Pflanzliste Hochstämme, zusätzlich: 
• Eberesche (Sorbus aucuparia) 
• Speierling (Sorbus domestica) 
• Wollapfel (Malus tschonoskii)
• Vogelkirsche (Prunus avium) 

10. AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 17 UND 26 BAUGB

Im Zuge der Altlastensanierung erforderliche Geländemodellierungen sind zulässig. Die erforderlichen Bö-
schungen sowie Stützmauern, Aufschüttungen und Abgrabungen dürfen nach der Geländemodellierung 
der Altlastensanierung bis zu einer Höhe von 2 m errichtet / angelegt werden. 

11. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES 
BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB

Das resultierende Schalldämm-Maß der Außenbauteile muss einem Wert von mindestens 

R‘w,res = 35 dB entsprechen. 

In den im Folgenden aufgeführten Fassaden sind in schutzbedürftigen Räumen (Schlafzimmer, Kinderzim-
mer) Schallschutzfenster mit innenliegenden schallgedämpften Lüftern einzubauen, die mindestens der 
Schallschutzklasse 3 der VDI 2719 entsprechen.

• Nord- und Ostfassade der Gebäude im Baufenster 3
• Nord- und Ostfassade der Gebäude im Baufenster 4

Das oben geforderte resultierende bewertete Schalldämm-Maß der Außenbauteile gilt einschließlich der 
Lüftungselemente, die dazu entsprechend schallgedämpft ausgeführt sein müssen.

Die Tiefgaragenzufahrt ist so auszuführen, dass an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen die 
Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden (ge-
eignete technische Maßnahmen sind z.B. die Einhausung der Zufahrt, die schallabsorbierende Ausführung 
der Innenwände der Rampe etc.).

Der geforderte Schallschutz ist jeweils im betreffenden Antrag auf Baugenehmigung nachzuweisen.

12. MASSNAHMEN ZUR VERRINGERUNG VON HOCHWASSERSCHÄDEN EINSCHLIESSLICH 
SCHÄDEN DURCH STARKREGEN SOWIE DIE ART DIESER MASSNAHMEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 16C BAUGB

Auf der im Anhang der Begründung zum Bebauungsplan dargestellten Teilfläche treten gem. Starkregen-
gefahrenkarte bei Starkregenereignissen (> 48 mm bzw. > 48 i/m2 innerhalb 60 Minuten) Wassertiefen 
von 0,15 m bis über 1,00 m auf. Für die von Starkregen betroffene Teilfläche sind aus nachstehender Aus-
wahl geeignete baukonstruktive Maßnahmen zur Verringerung starkregenbedingter Schäden zu treffen:

• Verzicht auf Kellergeschosse oder zumindest Ausbildung als „Weiße Wanne“,
• Anhebung der Erdgeschoss-Bodenhöhe,
• Einbau wasserdichter Abdeckungen von Lichtschächten (mit Druckausgleich) bzw. Aufhöhung der 

Schachtmauern,
• höhenmäßige oder räumliche Verlagerung kritischer technischer Infrastruktur.

Anhand einer detaillierten Starkregengefahrenkarte berät der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb 
(ZKE).

13. KOMPENSATIONSMASSNAHME
 GEM. § 9 ABS. 1 A BAUGB

Durch die Planung kommt es zu einer Umwandlung von Wald in einer Größe von 0,31 ha nach LWaldG. 
Der forstliche Ausgleich mit einer Größe von 0,31 ha ist nachzuweisen (Erstaufforstung an anderer Stelle).

14. GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
 GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.  

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

M 1:10.000 Quelle: ZORA, LVGL

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)

Das Plangebiet ist im Trennsystem zu entwässern. 

• Schmutzwasser und schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser sind in den bestehenden Schmutzwasser-
kanal abzuleiten.

• Das anfallende nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist dem Regenwasserkanal zuzuführen. 
• Gegebenenfalls ist eine bestehende wasserrechtliche Erlaubnis zu ändern bzw. falls keine wasserrechtliche 

Erlaubnis existiert, eine neue zu beantragen.
• Sollte der Befestigungsgrad für die zur Bebauung anstehenden Flächen durch einen höheren Faktor als die 

70 % (für den westlichen Teil des Einzugsgebietes) bzw. 80% (für den östlichen Teil des Einzugsgebietes)  
beansprucht werden, so sind die darüber hinausgehenden Regenwasserabflussmengen mit einer Regenrück-
haltung auf dem Grundstück abzufangen. Die Planung und die Bauausführung für die Entwässerungsanla-
gen sind mit ZKE abzustimmen.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

• Stellplätze: Gem. §47 LBO sind im Allgemeinen Wohngebiet 1 Stellplatz je Wohneinheit und 10% öffentliche 
Stellplätze nachzuweisen. Zusätzlich zu den PKW-Stellplätzen sind ausreichend Fahrradabstellanlagen, mög-
lichst im Gebäude oder überdacht vorzuhalten.

• Dachform, Dachneigung: Als Dachform sind nur Flachdächer / flachgeneigte Dächer zulässig. Die Dachnei-
gung wird mit 0 - 10° festgesetzt.

• Dacheindeckung: Dacheindeckungen in glänzenden reflektierenden Materialien sind unzulässig. Die Flach-
dächer sind zu begrünen. Die Begrünung sollte mit einheimischen Pflanzen erfolgen. Das Anwachsen sollte 
in einem zeitlich angemessenen Abstand kontrolliert und bei Misserfolg sollten Ersatzpflanzungen vorgenom-
men werden. Bei Gebäuden, die Energie aus Solaranlagen gewinnen, sind Abweichungen zulässig.

• Fassadengestaltung: Für die Gestaltung der Fassaden sind nur glatter oder feinstrukturierter Putz, Sicht-
mauerwerk, unpolierter Naturstein und Holzverkleidungen zulässig. Bei der farblichen Gestaltung von Fassa-
den sind nur abgetönte Farben sowie weiß zu verwenden. Bei 30% der Fassadenfläche dürfen auch andere 
als abgetönte oder weiße Farben verwendet werden. Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzen-
den/reflektierenden Materialien und Keramikplatten. Ausnahmsweise sind auch andere Materialien zulässig.

• Werbeanlagen im Allgemeinen Wohngebiet und Mischgebiet: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leis-
tung zulässig. Bewegliche bzw. bewegte Werbeanlagen sind nicht zulässig. Werbepylone sind unzulässig. 
Farblich variierende oder blinkende Werbeanlagen (z.B. Lauflichter) sind nicht zulässig. Die Ansichtsfläche 
einer oder mehrerer Werbeanlagen auf einem Grundstück darf zusammen nicht größer als 2 qm sein. Die 
Werbeanlagen sind parallel an die Gebäudeaußenwände mit nicht mehr als 15 cm Ausladung anzubringen.

• Werbeanlagen im Gewerbegebiet: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Ausgenom-
men hiervon sind gemeinsame Hinweisschilder oder -tafeln mehrerer Betriebe (Sammel-Hinweisschilder). Die 
Höhe der Hinweisschilder oder -tafeln darf max. 2,5 m betragen. Bewegliche bzw. bewegte Werbeanlagen 
sind nicht zulässig. Farblich variierende oder blinkende Werbeanlagen (z.B. Lauflichter) sind nicht zulässig. 
Die Werbeanlagen sind parallel an die Gebäudeaußenwände mit nicht mehr als 15 cm Ausladung anzubrin-
gen. Werbepylone sind zulässig, die Höhe des Werbepylones darf max. 12 m betragen. 

• Sonstiges: Mülltonnen sind im Allgemeinen Wohngebiet in den zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche und 
zur Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung orientierten Bereichen entweder in Schränken einzubauen 
oder sichtgeschützt aufzustellen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND  
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN  

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)
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Stadtplanerin AKS

Bestätigte Altlast
• Westlich der Quellenstraße im Allgemeinen Wohngebiet sind Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt-

gefährdenden Stoffen belastet sind (s. ergänzend auch Festsetzung der bedingten Zulässigkeit empfindlicher 
Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB). Der Geltungsbereich ist 
in diesem Teilbereich vollständig betroffen. Hierbei handelt es sich um

Ehemaliges Betriebsgelände der Chemischen Fabrik Widenmeyer / ehemaliges Betriebsgelände der 
Firma SHD Saar-Hochdruck GmbH, Quellenstraße, 66123 Saarbrücken, Kennziffer SB_602.

• Die geplanten Sanierungsmaßnahmen sind in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz als Untere Bodenschutzbehörde durchzuführen. Geplante Maßnahmen sind der Behörde früh-
zeitig anzuzeigen.

• Sofern bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder Ähnlichem Bodenverunreinigungen über den bisherigen 
Kenntnisstand hinaus angetroffen werden, die nach Art, Beschaffenheit oder Menge gesundheits-, luft-, oder 
wassergefährdend, explosibel oder brennbar sind, müssen diese unverzüglich dem Landesamt für Umwelt- 
und Arbeitsschutz, Saarbrücken, angezeigt werden.

KENNZEICHNUNGEN GEM. § 9 ABS. 5 BAUGB


